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Ausgangssituation, krisenbehaftetes 

Unnternehmen 

 Unternehmen in der Ertragskrise 

 Zahlungsunfähigkeit droht 

 Zinsleistungen können nicht mehr erfüllt werden 

 Lieferantenverbindlichkeiten laufen auf 

 Zahlung der Löhne und Sozialversicherungsbeiträge nicht gesichert 

 Auflaufen steuerlicher Rückstände 

 evtl. Streit auf der Gesellschafterebene, unfähig oder unwillig, weitere 

Mittel zur Verfügung zu stellen 

 Vertrauensverlust auf Seiten der Kreditinstitute 



Ziel ? 

Welcher Beteiligte hat welche 

Interessen? 

 
 Gesellschafter, Unternehmenserhalt und Einflusssicherung 

 Kreditinstitute, Minimierung Ausfall und evtl. Einflussnahme 

 Arbeitnehmer, Erhalt des Arbeitsplatzes 

 Lieferanten, Minimierung des Ausfalls, Erhalt der Sicherheiten 

 Steuerverwaltung, Krankenkassen etc, Minimierung des Ausfalls 



Zielerreichung durch doppelnützige 

Treuhand? 

 Ausgestaltung der doppelnützigen Treuhand 

 Verwaltungstreuhand, Treuhänder hält Recht fremdnützig für Treugeber 

 Sicherungstreuhand, Sicherungsnehmer hält Recht eigennützig zum 

Zweck der Befriedigung im Sicherungsfall 

 Doppelnützige Treuhand ist eine Kombination: 

Treuhänder 

 

Gesellschafter     Gläubiger 

 

Gesellschaft 

 
Verwaltungstreuhand   /    Sicherungstreuhand 

Verwertung Geschäftsanteil und Auskehrung Verwertungserlös 

Kreditvertrag 

Übertragung Gesellschaftsanteile 

Rückübertragungsverpflichtung    

Urspr. Inhaber Geschäftsanteil 



Zielerreichung durch doppelnützige 

Treuhand / Umsetzung 

 Grundsätzlich konsensuale Lösung 

 Treuhänder tritt haftungsrechtlich an die Stelle der vorherigen Geschäftsführer 

 Steuerliche Auswirkungen sind zu berücksichtigen, evtl. Verlust von Verlustvorträgen 

 

 Nicht – konsensuale Lösung 

 Fälligstellen der Kreditforderungen 

 Abtretung an Treuhandgesellschaft 

 Diese pfändet die Anteile 

 Gefahr: faktische Geschäftsführung, Einleitung Insolvenzverfahren vor Pfändung 

etc. 

 



Zielerreichung durch doppelnützige 

Treuhand / Vor- und Nachteile 

 Klassisches Instrument der Kreditinstitute 

 Gerade wenn weiteres Kapital benötigt wird 

 Vorteile: 

 Keine faktische Geschäftsführung 

 Keine Pflicht zur Konsolidierung 

 Keine Qualifizierung als nachrangiges Gesellschafterdarlehen 

 Zurückdrängung Einflussnahme der Altgesellschafter 

 Große Transparenz für Kreditgeber 

 Keine unmittelbare Veröffentlichung der Treuhandgestaltung 



Zielerreichung durch doppelnützige 

Treuhand / Vor- und Nachteile 

 Nachteile: 

 Mitwirkung der Gesellschafter nötig 

 Regelmäßig Einbußen beim Veräußerungserlös 

 Steuerliche Auswirkungen, insb. Untergang von Verlust- und Zinsvorträgen 

 Den Treuhänder treffen – natürlich- die Haftungsrisiken, die sich aus der 
Gesellschafterstellung ergeben. 

 Risiko: Faktische Geschäftsführung 

 Verstoß gegen das RDG 

 Verstoß gegen §§ 43 a IV BRAO und 3 Bora 

 Kein Insolvenzgeld 

 Kein Forderungsverzicht der Gläubiger erzwingbar 

 





Zielerreichung mit den Instrumenten  

der InsO 

 Vielfältige Sanierungsmöglichkeiten nach der InsO, vgl. § 1 InsO 

 Übertragende Sanierung, Insolvenzplan, Eigenverwaltung 

 Eigenverwaltung,  §§ 270 ff InsO 

 Neu: Durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von 

Unternehmen (ESUG) erfolgt eine Vorverlagerung in das 

Eröffnungsverfahren     

 § 270 a InsO vorläufige Eigenverwaltung 

 § 270 b InsO Schutzschirmverfahren 



Der Ablauf des Schutzschirmverfahrens, 

§ 270 b InsO 

 Nur bei drohender, nicht eingetretender Zahlungsunfähigkeit / 

Überschuldung 

 Eröffnungsantrag mit Anregung vorläufiger Sicherungsmaßnahmen 

 Regelmäßig: Antrag auf Einsetzung eines vorläufigen 

Gläubigerausschusses 

 Vorlage einer mit Gründen versehenen Sanierungsbescheinigung 

 Antrag auf Eigenverwaltung 

 Antrag auf Bestimmung einer Frist zur Vorlage eines Insolvenzplanes 

 Bennung des Sachwalters, das Gericht ist an den Vorschlag grds. 
gebunden 



Die Funktion des Sachwalters im 

Schutzschirmverfahren 

 Prüfung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, Überwachung 

der Geschäftsführung sowie der Ausgaben für die Lebensführung 

 Daneben wird regelmäßig ein Sanierungsgeschäftsführer eingesetzt, 

der in der Funktion des Eigenverwalters die Geschicke des 

Unternehmens lenkt und das Verfahren nach der InsO zu befolgen 

hat 

 Der Sanierungsgeschäftsführer arbeitet Sanierungsplan aus 

 Sinnvoll als Sanierungsverfahren, wenn Insolvenzeröffnung nicht 

unbedingt die Zielsetzung ist (Disziplinierung Gläubiger) 

 Zunächst einmal: kein Wechsel in der Gesellschafterebene 



Die vorläufige Eigenverwaltung,  

§ 270 a InsO 

 Bestellung eines vorläufigen Sachwalters, § 270 a I Nr.2 InsO 

 Grundsätzlich kein eigenes (bindendes) Vorschlagsrecht des 

Schuldners, ggf. aber über einstimmigen Beschluss des vorläufigen 

Gläubigerausschusses 

 Keine Sanierungsbescheinigung notwendig 

 Bessere Möglichkeit zu Finanzierung von Insolvenzgeld 

 Masseverbindlichkeiten nur bei Einzelermächtigung 

 Bei zu erwartender Insolvenzeröffnung dürfte § 270 a InsO zumeist 

der sinnvollere Weg sein 



Treuhand als Sanierungsmittel 

 Zusammenspiel der vorgestellten Instrumente möglich 

 

 Übertragung der Anteile im Insolvenzplan auf Treuhänder 

 So, wenn Sanierungskonzept vorliegt, aber noch kein Investor gefunden 

wurde 

 Erwerbstreuhand beim Debt-Equity-Swap 

 Sanierungsberater, Sachwalter, M&A-Berater und Treuhänder 
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